
 

Elternbrief zur Entfernung von Zecken      
 
 
Liebe Eltern, liebe Erzieher, 
 

aus medizinischer Sicht ist das Entfernen von Zecken möglichst zeitnah zum Zeckenbiss 
sinnvoll. Grundsätzlich ist die Hilfestellung sichergestellt.  
 
Sollten wir bei Ihrem Kind während des Aufenthaltes in der Schule bzw. bei schulischen 
Veranstaltungen oder Klassenfahren eine Zecke entdecken, werden wir die Entfernung 
unmittelbar veranlassen und Sie darüber informieren. 
 
Das Pädagogische Personal ist zum Entfernen der Zecke berechtigt, kann aber nicht dazu 
verpflichtet werden. Eine entsprechende Verfahrensweise zur Entfernung von Zecken ist mit 
der Schule zu vereinbaren (siehe Einverständniserklärung Elternbrief) 
 
Sofern es bei der Entfernung einer Zecke durch das pädagogische Personal zu Verletzungen 
kommen sollte, ihr Ihr Kind über die Unfallkasse Sachsen versichert.  
 
Wir bitten Sie auch dem Entfernen der Zecke darauf zu achten, ob bei Ihrem Kind folgende 
Reaktionen zu beobachten sind: 
 

⎯ Entzündung der Bissstelle 

⎯ Kreisrote Entzündung am Körper 

⎯ Allgemeines Krankheitsempfinden 
 

Treten solche Reaktionen auf, stellen Sie Ihr Kind bitte einem Arzt vor. 
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